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EINLEITUNG

Liebe Förderinnen und Förderer, liebe Unter-
stützerinnen und Unterstützer des Frauennot-
rufs, liebe interessierte Leserinnen und Leser,

das Jahr 2014 war in der Fachberatungsstel-
le des Notrufs für vergewaltigte Frauen und 
Mädchen e.V. wie jedes Jahr sehr bunt und 
abwechslungsreich, sehr bewegt und auch be-
wegend. Neben der direkten Beratungs- und 
Unterstützungsarbeit mit betroffenen Frauen 
und Mädchen sowie deren Angehörigen und 
Vertrauenspersonen gab es im vergangenen 
Jahr zahlreiche Aktivitäten und Aktionen der 
Fachberatungsstelle zur komplexen Thematik 
sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen. All diese Tätigkeiten werden auf den 
folgenden Seiten beschrieben, um Ihnen und 
der zuwendungsgebenden Hamburger Behör-
de für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
(BASFI) Einblicke zu vermitteln und über die 
Arbeit des Frauennotrufs Rechenschaft abzu-
legen. Der Jahresbericht soll darüber hinaus 
einen Beitrag dazu leisten, die besonderen 
Probleme und Situationen von Frauen und 
Mädchen in Hamburg, die von sexualisierter 
Gewalt betroffen sind, sichtbar zu machen und 
die Öffentlichkeit für Handlungsbedarfe zu 
sensibilisieren.

Im laufenden Jahr 2015 wird der Hamburger 
Frauennotruf 35 Jahre alt. In den vergangenen 
dreieinhalb Jahrzehnten hat sich viel im Bereich 
(sexualisierte) Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen verändert, zahlreiche positive Verände-
rungen sind durch Engagement, Kritik, Politik, 
Praxis und Forschung erreicht worden. Auch 
aktuell ist das Thema und der gesellschaftliche 

Umgang damit auf den verschiedenen Ebenen 
durch Debatten, Reformen und Konventionen 
stark in Bewegung. Hierfür verantwortlich sind 
derzeit insbesondere europäische Richtlinien, 
die in Deutschland umgesetzt werden müssen. 
Das Übereinkommen des Europarates zur 
Verhütung und Beseitigung der Gewalt ge-
gen Frauen und häuslicher Gewalt - die sog. 
Istanbul-Konvention - etwa hat Auswirkungen 
in zahlreichen Feldern. Das deutsche Sexual-
strafrecht steht aufgrund dieser Konvention 
auf dem Prüfstand, erste Reformen wurden 
bereits verabschiedet. Die bundesdeutschen 
Frauennotrufe sind stark in die aktuellen po-
litischen und gesellschaftlichen Prozesse in-
volviert. Das 3. Opferrechtsreformgesetz ist 
ein weiteres Gesetz, das der Umsetzung einer 
EU-Opferschutz-Richtlinie geschuldet ist. Auch 
diese Reform hat unmittelbare Auswirkungen 
auf die Arbeit der Frauennotrufe. 

Und noch eine weitere Reform läuft aktuell: 
Die des sog. Opferentschädigungsgesetzes. 
Auch hier sind Frauennotrufe inhaltlich invol-
viert und beteiligen sich an den Prozessen. 
Neben solchen gesetzlichen Veränderungen, 
die Auswirkungen auf die praktische Arbeit 
in den Frauennotrufen haben, gibt es auch 
Entwicklungen im Hilfesystem, zu denen sich 
Frauennotrufe positionieren, in deren fachli-
che Diskussionen sie sich einbringen müssen. 
Diese haben sie zum Teil angestoßen und 
fachlich mitentwickelt. Das betrifft z.B. die 
medizinische Versorgung von Gewaltopfern – 
Stichworte: Akutversorgung, vertrauliche Spu-
rensicherung, Traumaambulanzen – aber auch 
die Unterversorgung spezieller Personenkrei-
se, die Studien zufolge ein hohes Potential 
an Gewaltbetroffenheit aufweisen, etwa psy-

chisch kranke Frauen, Frauen mit Suchtmittel-
abhängigkeit und Frauen mit körperlichen und 
kognitiven Beeinträchtigungen. 

Auch in der lokalen Politik und gesellschaft-
lichen Entwicklung in der Stadt Hamburg 
sind all diese Themen präsent. Die Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 
(BASFI) hat bereits im Jahr 2013 das Opfer-
schutzkonzept (Konzept zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, 
Menschenhandel und Gewalt in der Pflege) 
vorgestellt, welches Ende des Jahres 2013 vom 
Senat verabschiedet wurde. Auch dieses Kon-
zept ist eine Reaktion auf die EU Richtlinien. Es 
enthält zahlreiche Maßnahmen und sog. Steu-
erungselemente. Bitterer Wermutstropfen des 
ambitionierten Konzepts ist die Idee, dieses 
„kostenneutral“ umzusetzen. Der Hamburger 
Frauennotruf hat hierzu seit Anfang an eine 
klare Position: Bei gleichzeitig angestrebtem 
fachlich guten Niveau ist das nicht zu realisie-
ren. Auch hinsichtlich der im Konzept vertre-
tenen Versorgungssituation und Bedarfslage 
gewaltbetroffener Frauen und Mädchen in 
Hamburg vertritt der Frauennotruf eine ent-
schieden andere Position.
Die Umsetzung des Hamburger Opferschutz-
konzeptes wird uns daher auch im laufenden 
Jahr weiter beschäftigen. Besonderes Augen-
merk werden wir dabei auf die Realisierung 
der psychosozialen Prozessbegleitung le-
gen. Aufgrund neuer Gesetzesvorgaben durch 
das 3. Opferrechtsreformgesetz muss die psy-
chosoziale Prozeßbegleitung für kindliche und 
jugendliche ZeugInnen kostenlos und regel-
haft angeboten werden, für besonders schutz-
bedürftige ZeugInnen besteht ein Anspruch 
auf Antrag. Bereits Anfang 2016 muss das An-

gebot flächendeckend vorgehalten werden. 
Wie die Stadt Hamburg diesen gesetzlichen 
Auftrag erfüllen kann, bleibt abzuwarten. In 
diesem Punkt besteht wenigstens Einigkeit, 
dass „Kostenneutralität“ unmöglich ist. 

Sie sehen, es gibt unzählige gesellschaftli-
che Themenfelder, die fachlich und politisch 
relevant für den Frauennotruf und die Un-
terstützung und Versorgung der Frauen und 
Mädchen mit sexualisierten Gewalterfahrun-
gen sind. Es ist richtig und wichtig, dass diese 
Themen aktuell derart gesellschaftspolitisch 
präsent sind und in die öffentlichen und fachli-
chen Debatten befördert werden. Diese Kom-
plexität der vielfältigen Themen führt aber 
auch zu weiterer Arbeitsverdichtung und –be-
lastung der ohnehin chronisch unterbesetz-
ten und unterfinanzierten Frauennotrufe und 
Frauenberatungsstellen (vgl. Bericht der Bun-
desregierung zur Situation der Frauenhäuser, 
Fachberatungsstellen und anderer Unterstüt-
zungsangebote für gewaltbetroffene Frauen 
und deren Kinder, 2012). Dies gilt auch für den 
Hamburger Frauennotruf – trotz aller wirklich 
positiven Verbesserungen der Ausstattung in 
den vergangenen Jahren und der guten Zu-
sammenarbeit mit der Behörde und der Poli-
tik, für die wir uns herzlich bedanken.

Im Hamburger Frauennotruf steht - neben 
diesen vielfältigen Erfordernissen, sich in fach-
liche Diskussionen und Entwicklungen einzu-
bringen - die therapeutische Beratungsarbeit 
mit den betroffenen Frauen und Mädchen, 
ihren Angehörigen und Unterstützungsperso-
nen sowie Fachkräften selbstverständlich im 
Mittelpunkt der Arbeit. Im Jahr 2014 wurden 
überdurchschnittlich viele persönliche Be-
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ratungsgespräche von Mitarbeiterinnen des 
Frauennotrufs geführt. Vor dem Hintergrund 
der eingeschränkten personellen Kapazitäten 
im Jahr 2014 (vgl. Kap. II) zeugt diese hohe 
Zahl an persönlichen Beratungsgesprächen 
von massiver Belastung der Mitarbeiterinnen. 
Für uns ein Grund im Jahr 2015 neue Rege-
lungen für Überstunden, Arbeitsorganisation, 
-verteilung und -belastung zu finden und vor 
allem auch: umzusetzen. Die Alternative zu ei-
ner Angebotseinschränkung ist eine Personal-
aufstockung.

Über die therapeutische Beratungsarbeit, über 
Themen und Besonderheiten in den Beratun-
gen im Jahr 2014 erfahren Sie mehr in den 
nachfolgenden Kapiteln (insb. Kap. III). 

Vieles haben wir im vergangenen Jahr erreicht 
und geschafft. Anderes mussten wir unerledigt 
lassen und aufschieben. Manches schieben wir 
schon seit mehreren Jahren vor uns her – z.B. 
die Aktualisierung der Außendarstellung und 
Informationsmaterialien. Die hohe Auslastung 
durch Beratungs- und Begleitungsbedarfe, die 
zunehmende Arbeitsverdichtung, die schwie-
riger und zahlreicher werdenden Anforderun-
gen an die Fachberatungsstelle fordern u.a. 
hier ihren Tribut.
Mittlerweile haben wir – sozusagen nebenbei 
- unser Logo und sogar einen Teil unseres Na-
mens verändert. Ursprünglich hatten wir die 
Idee, das neue Logo gemeinsam mit einem 
neuen Gesamtauftritt der Fachberatungsstelle 
anzukündigen und zu veröffentlichen. Das ist 
etwas, was einfach nicht mehr zu leisten war. 
Wir hoffen, dass wir bis zum Herbst 2015 neue 
Faltblätter haben, die wir dann im Rahmen un-
serer Jubiläumsveranstaltung im Oktober ein-

führen können. 
Vorab sehen Sie in diesem Jahresbericht schon 
mal das neue Logo und die Anpassung unse-
res Namens an die bundesweiten „Frauennot-
rufe“.
Wir hoffen, es gefällt Ihnen und laden Sie nun 
ein, auf den nächsten Seiten mehr über die Ar-
beit des Frauennotrufs Hamburg im Jahr 2014 
zu erfahren.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse!

        FINANZSITUATION

Der Frauennotruf erhielt im Jahr 2014 Zu-
wendungen in Höhe von 300.917,16 € von 
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 
Integration. Mit diesem Betrag wurden die 
4,12 festen Stellen finanziert, die sich fünf 
Mitarbeiterinnen teilen. Zum November 2014 
konnten durch eine personelle Neubesetzung 
freigewordene finanzielle Mittel in ein höheres 
Stundenkontingent umgewidmet werden. Der 
Stellenanteil seither beträgt 4,41. 

Die Gesamtausgaben des Vereins, die Kosten 
für sämtliche Personal-, Betriebs- und Sachkos-
ten, betrugen im vergangenen Jahr 302.565,33 
€. Der Differenzbetrag von 1.648,17 € konnte 
vom Verein durch Mitgliedsbeiträge, Kranken-
geld und U1 Erstattungsgelder ausgeglichen 
werden. Aufgrund von Schwierigkeiten, die 
gesamten U1 Erstattungsgelder für perso-
nelle Vertretungen im laufenden Jahr zu ver-
wenden (s. Kap. II), ergab sich zum Ende des 
Jahres 2014 erstmalig ein Überschuss in Höhe 
von 4.302,46 €. Dieser Betrag wird an die Be-
hörde zurückgezahlt werden, da die sog. Fehl-
bedarfsfinanzierung des Frauennotrufs dies 
erfordert.

        PERSONALSITUATION

Das interdisziplinäre Beratungsteam des Frau-
ennotrufs besteht aus fünf festangestellten 
Mitarbeiterinnen:
• Angelina Baster, Dipl. Psychologin,      

NOTRUF-Mitarbeiterin seit 1. November 
2014, 33 Wochenstunden,

• Uta Boyksen, Dipl. Psychologin,            

NOTRUF-Mitarbeiterin seit 1990,              
22 Wochenstunden (bis 30.10.2014),

• Regina Breutigam, Dipl. Sozialpädagogin, 
NOTRUF-Mitarbeiterin seit 1997, 

       39 Wochenstunden, 
• Anna-Kathrin Rath, Dipl. Sozialpädagogin, 
       NOTRUF-Mitarbeiterin seit 2009,                
       35 Wochenstunden, 
• Sibylle Ruschmeier, Dipl. Soziologin,
       NOTRUF-Mitarbeiterin seit 1997,                 
       34 Wochenstunden und
• Laura Wall, Psychologin,                  

NOTRUF-Mitarbeiterin seit März 2012,     
31 Wochenstunden.

Die Mitarbeiterinnen leisten die Beratungs- und 
Unterstützungsarbeit der von sexualisierter Ge-
walt betroffenen Frauen und Mädchen und de-
ren Vertrauenspersonen. Zusätzlich haben alle 
Mitarbeiterinnen weitere Tätigkeitsschwerpunk-
te, etwa Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Konzeptentwicklung, Fortbildung und Vernet-
zung.

Der Ausfall einer Mitarbeiterin aufgrund einer 
langwierigen Verletzung von September 2013 
bis Mitte Februar 2014 und die sich daran an-
schließende mehrwöchige Wiedereingliede-
rungsphase mit stark reduzierter Arbeitszeit 
konnte von den verbleibenden Mitarbeiterin-
nen nur in geringem Umfang durch zeitweili-
ge Aufstockungen der Wochenarbeitszeit auf-
gefangen werden. Eine Vertretung durch eine 
Fachberaterin über das Krankengeld gelang uns 
zunächst nicht, da ausgebildete, stellensuchen-
de, flexibel einsetzbare Fachkräfte zum Thema 
sexualisierte Gewalt, die noch dazu einer ledig-
lich befristeten Vertretung auf Stundenbasis zu-
stimmen (können), sehr rar sind. Die Einbindung 

        FINANZSITUATIONI

        II
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einer neuen Vertretungsfachkraft in die alltägli-
chen Abläufe der Beratungsstelle auf Basis des 
fachlichen Konzepts ist darüber hinaus eine be-
sondere Herausforderung.
In den Monaten Februar und März 2014 konn-
te die Diplom-Sozialpädagogin Beate Heuser 
kurzfristig auf Honorarbasis einspringen. Sie 
entlastete die Fachberatungsstelle vor allem im 
Bereich Telefonberatung und Statistik. Leider 
konnte sie lediglich für zwei Monate aushelfen.
Ein großes Glück war es, dass sich im Rahmen 
der Ausschreibung für die Neubesetzung der 
Psychologinnenstelle die Diplom-Sozialpädo-
gogin Susann Janzyk-Liehr vorstellte, die viel 
fachliche Erfahrung aus dem Bereich trauma-
sensible Beratung / Psychotraumatologie sowie 
relativ flexible Arbeitszeiten mitbringt. Seit No-
vember ergänzt sie das Team der festen Mitar-
beiterinnen als Vertretungskraft.

Zum 30. Oktober 2014 trat die langjährige Mit-
arbeiterin Uta Boyksen nach insgesamt 25 Jah-
ren Notrufarbeit in den Ruhestand. Die letzten 
Monate waren vor allem gekennzeichnet durch 
Übergabe und Beendigung von Beratungspro-
zessen sowie Übergabe, Beendigung und Siche-
rung von fachlichen Arbeiten und Zuständig-
keiten. Mit Uta Boyksen hat die dritte Kollegin 
der Gründerinnengeneration des NOTRUFs die 
Fachberatungsstelle aus Altersgründen verlas-
sen. Dieser Abschied bedeutet wieder einmal 
Abschied von einem hohen persönlichen und 
fachlichen Engagement im Frauennotruf, das ein 
Vierteljahrhundert währte! Auch Uta Boyksen 
hat den Frauennotruf über all die Jahre persön-
lich entscheidend mitgeprägt und mitentwickelt. 
Ihr ein ganz herzliches Dankeschön dafür!!
Ein Generationenwechsel ist also vollzogen und 
nun gilt es, die Fachberatungsstelle weiterzu-

führen, das langjährig erworbene Fachwissen zu 
transportieren, das Konzept weiterzuschreiben 
und zu aktualisieren und gewachsene Netzwer-
ke zu übertragen und neu aufzubauen. Für ein 
derart kleines Team in einem so spezialisierten 
Fachbereich wie im Frauennotruf ist das durch-
aus eine große Herausforderung.

Für Uta Boyksen wurde zum 1. November 2014 
die Diplom-Psychologin Angelina Baster ein-
gestellt. Erfreulicherweise hat die Behörde für 
Arbeit, Soziales, Familie und Integration einer 
kostenneutralen Stundenaufstockung zuge-
stimmt, so dass Angelina Baster seither mit 33 
Wochenstunden im Frauennotruf arbeitet. Für 
Angelina Baster bedeutet die Arbeit im Frauen-
notruf ihren Berufseinstieg.
Bereits seit September 2013 wird das Team der 
Fachberatungsstelle ergänzt durch Sarah-Ma-
ria Thöne, die als Psychologie-Master-Studen-
tin auf der Basis geringfügiger Beschäftigung 
im Frauennotruf arbeitet. Sarah-Maria Thöne 
wurde von Januar bis April 2014 aus Kranken-
geldmitteln geringfügig beschäftigt und erneut 
im Dezember 2014. In den Monaten dazwi-
schen wurde Frau Thöne geringfügig über den 
Förderverein des Hamburger NOTRUF für die 
Unterstützung der Verwaltungs- und Öffentlich-
keitsarbeit im Sinne der Satzungsziele des För-
dervereins beschäftigt. 

Praktikantinnen 
2014 waren zwei Praktikantinnen im Frauennot-
ruf beschäftigt. Von April bis Mitte Juli absolvier-
te Annika Arpe ein Praktikum in der Fachbera-
tungsstelle zur Vorbereitung auf ihr Studium der 
Sozialpädagogik. Von Oktober 2014 bis März 
2015 war Tamara Koszcuk als Bachelor-Psycho-
logie-Studentin Praktikantin im Frauennotruf.

        BERATUNG UND UNTERSTÜT-        
        ZUNG

Die Beratungs- und Unterstützungsarbeit von 
sexualisierter Gewalt betroffener Frauen und 
Mädchen ist die Kernaufgabe des Hambur-
ger Frauennotrufs. Das Angebot richtet sich 
an Frauen und Mädchen, die eine Vergewal-
tigung und/oder eine andere sexualisierte Ge-
walttat erlebt haben sowie an deren Angehöri-
ge und Unterstützungspersonen. Ratsuchende 
können sich auch wegen einer versuchten Ver-
gewaltigung, einer sexuellen Nötigung, sexu-
alisierten Belästigung am Arbeitsplatz, in der 
Therapie oder in einem anderen Beratungs- 
oder Behandlungsverhältnis an die Beratungs-
stelle wenden. Auch ritualisierte sexualisierte 
Gewalt und sexualisierte Gewalt im Rahmen 
von Stalking oder digitaler Gewalt kann Anlass 
sein, sich an den Frauennotruf zu wenden.
Anfragen wegen sogenannten sexuellen Kin-
desmissbrauchs werden in aller Regel an dafür 
spezialisierte Fachberatungsstellen in Ham-
burg weiterverwiesen.

Wie die Grafik eindrucksvoll veranschaulicht, 
wenden sich Ratsuchende weit überwiegend 
wegen einer erlittenen Vergewaltigung an die 
Fachberatungsstelle. Auch versuchte Verge-
waltigungen, sexuelle Nötigungen und sexu-
elle Belästigungen sind Anlass, mit dem Frau-
ennotruf Kontakt aufzunehmen. 
Die Altersspanne der Betroffenen, die sich 
2014 erstmals an den Frauennotruf wandten, 
reicht von 13 bis 67 Jahre. 
Der zeitliche Abstand der Beratungsanfrage 
zur erlittenen Gewalttat ist ganz unterschied-
lich und reicht von ein bis drei Tagen nach der 
Tat bis hin zu mehr als fünf Jahre zurücklie-
gend. Die meisten Anfragen wurden im ver-
gangenen Jahr im Zeitrahmen von vier Tagen 
bis zwei Monaten nach der Tat gestellt. Aller-
dings bezieht sich diese Aussage nur auf die 
Fälle, in denen der Tatzeitpunkt bekannt ist – 
dies trifft lediglich auf knapp 60% der Fälle zu.

Die Mädchen und Frauen, die sich an den 
Frauennotruf wenden, kommen aus allen 
Hamburger Stadtteilen. Sie gehören unter-
schiedlichen sozialen Milieus und Lebenswel-
ten an und haben verschiedene kulturelle und 
religiöse Hintergründe. Die Beratungen finden 
fast ausschließlich in deutscher Sprache statt. 
Im vergangenen Jahr wurden fünf Fachbera-
tungen in Englisch geführt sowie zwei mithil-
fe von Dolmetschung in anderen Sprachen. 
Übersetzung kann notwendig werden, wenn 
es sich z.B. um eine Beratung im Rahmen eines 
Asylverfahrens handelt. Solche Beratungen 
stellen in vielerlei Hinsicht besondere Heraus-
forderungen und Belastungen dar, auch für 
die Fachberaterin. Die Möglichkeiten, die Be-
troffene zu stabilisieren, geraten hier schnell 
an ganz praktische und formale, bürokratische 
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Grenzen. Die geflüchtete Frau hat in der Regel 
keinerlei stabilen Lebensverhältnisse und weist 
häufig multiple, komplexe Traumatisierungen 
auf. Ein stützendes Hilfenetzwerk wäre beson-
ders erforderlich, ist aber oft nur schwer und 
manchmal auch nicht zu realisieren. Planun-
gen sind nur über kurze Zeiträume möglich, da 
Duldungen immer nur für zwei Monate erteilt 
werden. 
Eine Sprachdolmetschung kann auch in an-
deren Zusammenhängen erforderlich werden, 
z.B. im Rahmen von SchülerInnenaustausch 
oder mit Studierenden in Auslandssemestern. 
Die Fragen der Kostenübernahme und der 
praktischen Dolmetschung müssen im Einzel-
fall geklärt und die Realisierung muss organi-
siert werden.

Den Frauennotruf erreichen Betroffene mit 
den unterschiedlichsten Hintergründen, dar-
unter auch Betroffene aus gemeinhin schwerer 
erreichbaren Zielgruppen. Dies sind neben ge-
flüchteten Frauen etwa Frauen und Mädchen 
mit Behinderungen und Beeinträchtigungen 
oder auch mit psychischen oder Suchterkran-
kungen. 
Obwohl die Gruppe derjenigen Frauen und 
Mädchen, die den Frauennotruf erreicht sehr 
heterogen ist, könnte die Ansprache bestimm-
ter Zielgruppen gezielter und auch für unter-
schiedliche Gewaltausprägungen - etwa sexu-
alisierte Gewalt am Arbeitsplatz oder digitale 
Gewalt - optimiert werden. Das ist allerdings 
auf der Basis der derzeitigen Ressourcen un-
denkbar und würde eine adäquate Aufsto-
ckung der personellen Kapazitäten erfordern. 

Als Täter wurden von den Betroffenen auch 
2014 überwiegend Männer aus dem sozialen 

Nahbereich angegeben, etwa Partner, Ehe-
männer, Freunde, Bekannte, Schulkameraden, 
Arbeitgeber, Ärzte und Therapeuten, aber 
auch Fremde und flüchtige Bekannte.
Weit überwiegend wurden die Taten – so uns 
bekannt - von Einzeltätern verübt. Allerdings 
erfuhren wir im vergangenen Jahr explizit von 
23 Fällen, in denen zwei, drei und mehr als vier 
Täter beteiligt waren. Mehr als vier Täter wa-
ren in sieben verschiedenen Fällen beteiligt. 
Gruppenvergewaltigungen werden auch in 
Deutschland offensichtlich häufiger begangen 
als die öffentliche Meinung vermutet. 

Das Unterstützungsangebot des Frauennot-
rufs ist unabhängig davon, ob eine Strafan-
zeige erstattet wurde oder nicht. Häufig geht 
es genau um die Frage „Anzeige erstatten 
- ja oder nein“. Die Mitarbeiterinnen geben 
im Rahmen der Beratung und der psychoso-
zialen Begleitung im Strafprozess umfassen-
de Informationen zu Anzeigenerstattung, zu 
formalen Abläufen von Ermittlungs- und Ge-
richtsverfahren und verweisen bei Bedarf zur 
rechtlichen Beratung und Vertretung an ent-
sprechende FachanwältInnen. Ziel ist es, der 
Klientin umfassende Informationen für eine 
Entscheidungsgrundlage zu verschaffen und 
- sollte sie sich zu einer Strafanzeige entschlie-

Anzeige erstattet - ja oder nein

N=235

Ja

nicht bekannt

Nein

Thema in der 
Beratung

31

56

67

81

ßen - sie auf dem Weg zu unterstützen und zu 
stabilisieren.
Die Ratsuchenden finden die Unterstützungs-
angebote des Frauennotrufs durch ganz un-
terschiedliche Hinweise. 2014 kamen diese vor 
allem von anderen Beratungsstellen, wurden 
den (digitalen) Medien entnommen oder aber 
über Mundpropaganda vom Bekanntenkreis. 
Über das Bundesweite Hilfetelefon Gewalt ge-
gen Frauen, das nunmehr im zweiten Jahr als 
kostenloses Hilfetelefon finanziert vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend besteht, wurden fünf Ratsuchen-
de an den Hamburger Frauennotruf weiter-
vermittelt bzw. behandelte eine Anfrage eine 
Frage einer Hilfetelefonmitarbeiterin selbst. 

1. Gesamtkontakte

Im Jahr 2014 wandten sich insgesamt 378 Per-
sonen wegen eines Beratungsbedarfes auf-
grund einer sexualisierten Gewalttat an den 
Frauennotruf. Hiervon nahmen 318 Personen 
erstmals den Kontakt zum Frauennotruf auf. 
Dabei handelte es sich um 235 verschiedene 
Fälle, d.h. 83 Personen nahmen als zweite, drit-
te oder vierte Person zu ein und demselben 

Fall erstmals Kontakt zum Notruf mit einem 
eigenen Beratungsbedarf auf – z.B. die Mutter, 
der Freund oder die Lehrerin.
In 163 Fällen waren es die betroffenen Frauen 
und Mädchen selbst, die den Kontakt zur Be-
ratungsstelle aufnahmen. In 55 Fällen wandten 
sich Angehörige und Vertrauenspersonen der 
Betroffenen erstmals an den Frauennotruf, da-
runter 17 mal die Mütter der Betroffenen. 83 
mal nahmen Fachleute, z.B. LehrerInnen, So-
zialpädagogInnen, PolizistInnen, den Erstkon-
takt zum Frauennotruf auf.

Von den 318 Erstkontakten kamen 253 über 
das Telefon zustande, 15 über Email und 50 im 
persönlichen Kontakt. 

Betroffene selbst

Vertrauensperson/
Angehörige Person
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Fachkraft

7

Wer nahm den Kontakt auf?
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N=318
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In der überwiegenden Anzahl bezieht sich die 
Kategorie „Im persönlichen Kontakt“ auf Fäl-
le, in denen der erste direkte Kontakt in der 
Beratungsstelle stattgefunden hat. Dies ist z.B. 
dann der Fall, wenn zwei oder mehr Personen 
zu einem Termin gemeinsam in die Beratungs-
stelle kommen, bis dahin aber nur mit einer 
Person am Telefon gesprochen wurde. Darü-
ber hinaus kann es zu persönlichen Erstkon-
takten kommen, wenn Ratsuchende die Be-
ratungsstelle spontan aufsuchen oder durch 
eine direkte Kontaktaufnahme zu einer Mitar-
beiterin z.B. während einer Veranstaltung oder 
eines Gerichtsprozesses.

2. Folgekontakte

• Telefonische Folgekontakte 
Im Jahr 2014 gab es insgesamt 2.150 telefo-
nische Folgekontakte mit direkt Betroffenen 
und Angehörigen bzw. Vertrauenspersonen, 
die sich in einen Beratungsprozess begeben 
haben. Diese Zahl ist gegenüber der vom Vor-
jahr (2.313) annähernd gleichbleibend hoch. 
In dieser Zahl enthalten sind auch die Tele-
fonate, die im Auftrag einer Frau oder eines 
Mädchens mit Dritten, z.B. RechtsanwältInnen, 
TherapeutInnen oder SozialarbeiterInnen, ge-
führt wurden. 

• Persönliche Folgekontakte 
Die Beraterinnen führten im vergangenen Jahr 
682 persönliche Beratungen mit betroffenen 
Frauen und Mädchen bzw. deren Vertrauens-
personen. Diese Zahl liegt deutlich über der 
der vergangenen Jahre. Im Vorjahr waren es 
beispielsweise 542 persönliche Folgekontakte.
Die bereits in der Einleitung dieses Jahresbe-
richtes beschriebene Überlastung der Mitar-
beiterinnen findet hier ihren statistischen Aus-
druck. Vor dem Hintergrund der besonderen 
personellen Situation im vergangenen Jahr 
– Krankheit, Weggang, Neubeginn – ist diese 
Zahl einmal mehr bedenklich.
 
• Email-Folgekontakte 
„Mir fällt es leichter Ihnen zu schreiben, alles 
andere ist mir gerade echt zuviel.“ (H., 43 J.)

Emailberatung bietet der Frauennotruf aus 
Kapazitätsgründen nicht offensiv an, aber es 
finden selbstverständlich Kontaktaufnahmen 
über Email statt. Im vergangenen Jahr fanden 
523 Folgekontakte mit Betroffenen bzw. An-
gehörigen und Vertrauenspersonen statt. 

3. Psychosoziale Unterstützung 
„Wenn man da alleine vorsteht, weiß man 
überhaupt nicht, was man tun soll.“ (M., 37J.)

Mädchen und Frauen, die durch eine sexua-
lisierte Gewalterfahrung zum Teil schwer in 
ihren existentiellen Grundfesten erschüttert 
worden sind, dabei zu unterstützen ihre Sta-
bilität wiederzuerlangen und sie bei der Ent-
wicklung von neuen Lebensperspektiven und 
alternativen Lebensplänen zu begleiten, ist 
Aufgabe der therapeutischen Beratungsarbeit 

des Frauennotrufs. 
Im Rahmen der psychosozialen Unterstützung 
und Begleitung nehmen die Mitarbeiterinnen 
bei Bedarf für die Frauen und Mädchen Kon-
takt mit Ämtern und Institutionen auf, schrei-
ben Stellungnahmen oder Bescheinigungen, 
begleiten zu Gesprächen und unterstützen die 
Betroffenen bei der Wahrung und Durchset-
zung ihrer Rechte und Interessen. Die Mitar-
beiterinnen sind, wenn es erforderlich ist, bei 
Auseinandersetzungen mit Ämtern behilflich, 
bei Fragen rund um einen Kur- oder Klinikau-
fenthalt, bei der Beantragung und ähnlichem 
mehr. Auch die Begleitung zu RechtsanwältIn-
nen zählt zu den Aufgaben der psychosozialen 
Unterstützung durch den Frauennotruf.

Im Jahr 2014 begleiteten die Mitarbeiterin-
nen 15 Frauen und Mädchen zu 27 Termi-
nen u.a. bei RechtsanwältInnen, ÄrztInnen, 
Kliniken, Beratungsstellen und Ämtern. Neun 
schriftliche Stellungnahmen, Bescheinigungen 
und Befundberichte für Betroffene wurden zur 
Vorlage bei Ämtern, Schulen, Krankenkassen, 
ArbeitgeberInnen und ÄrztInnen verfasst. 

4. Krisenintervention / Stabilisierung
„Es fällt so schwer, nicht wegzulaufen.“  
(L., 24 J.)

Wegzulaufen fällt den Betroffenen jedoch 
i.d.R. ebenso schwer. Wegzulaufen vor dem 
Trauma, vor den gewalttätigen Erlebnissen 
und den Erinnerungen daran. In genau dieser 
Ambivalenz besteht die „Dialektik des Trau-
mas“ (Huber). Einerseits wird ein starker Drang 
verspürt, sich mit dem Erlebten auseinander-
setzen zu wollen, es nicht ruhen lassen zu kön-

nen. Andererseits wird nichts weniger gewollt, 
als sich damit auseinanderzusetzen und oft 
gibt es nur einen Wunsch - vergessen.
Der Frauennotruf reagiert auf diese Schwie-
rigkeit mit einem Angebot an die Frauen und 
Mädchen, das zum einen sehr niedrigschwel-
lig, unbürokratisch und flexibel ist und zum 
anderen sehr selbstbestimmt in Anspruch 
genommen werden kann. Die therapeutische 
Beratungsarbeit des Frauennotrufs ist ressour-
cenorientiert und salutogenetisch, d.h. die Be-
troffenen werden in ihren Stärken und Fähig-
keiten, Probleme zu überwinden unterstützt, 
ihre möglichen Belastungssymptome werden 
vor allem als normale Reaktionen auf ein trau-
matisches Erlebnis, als Bewältigungsstrategien 
verstanden.

Die Beratungen im Frauennotruf sind ganz 
überwiegend intensive Kriseninterventionen. 
Die Verlässlichkeit des Angebotes, die Spon-
taneität, Flexibilität und Zuverlässigkeit der 
Beraterinnen spielen im Rahmen der Krisenin-
tervention eine wichtige Rolle. Wichtiger Be-
standteil der Krisenintervention ist auch das 
Angebot, an Wochenenden und Feiertagen für 
Notfälle über Anrufbeantworter erreichbar zu 
sein und kurzfristig Rückrufe zu tätigen.

Psychoedukation, d.h. Informationsvermitt-
lung, und Ressourcenorientierung stehen bei 
der akuten Krisenintervention zunächst im 
Mittelpunkt. In den weit überwiegenden Bera-
tungskontakten im Frauennotruf geht es um 
Stabilisierung – um die psychische Stabilisie-
rung durch therapeutische, traumapädagogi-
sche, traumasensible Interventionen und the-
menspezifische Psychoedukation und um die 
Alltagsstabilisierung, ggfs. durch psychosozi-

Folgekontakte 2014

E-Mail

Telefonisch

Persönlich

2150

682523

N=318
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ale und sozialtherapeutische Unterstützung. 
Aufgrund der fachlichen Spezialisierung des 
Frauennotrufs und des breiten, auch psycho-
sozialen Unterstützungsangebotes sowie der 
unbürokratischen, flexiblen Hilfe ist die Unter-
stützung für die Betroffenen umfassend und 
zunächst `mehr´ als eine rein ambulante Psy-
chotherapie. 
Ob eine ambulante Psychotherapie für eine 
Betroffene nach einer gewissen Zeit der Sta-
bilisierung das passende Hilfsangebot ist, ist 
von verschiedenen Faktoren abhängig. Diese 
Fragestellung kann Thema in der therapeu-
tischen Beratung im Frauennotruf sein. Zum 
regulären Angebot des Frauennotrufs gehö-
ren die Vermittlung in und Vorbereitung von 
Psychotherapie sowie die Überbrückung von 
Wartezeiten, die nach wie vor bei niedergelas-
senen psychologischen PsychotherapeutInnen 
bestehen.

5. Beratung und Unterstützung von Ange-
hörigen und Vertrauenspersonen
„Ich brauche ja keine Hilfe, aber ich weiß 
überhaupt nicht, was soll ich denn jetzt ma-
chen?“ (Mutter)

Eine Vergewaltigung oder eine andere sexu-
alisierte Gewalttat ist auch für der Betroffe-
nen nahestehende Personen eine akute Be-
lastungssituation. Angehörige, FreundInnen, 
professionelle Bezugspersonen können von 
der Tat und den Auswirkungen zunächst eben-
falls überwältigt und überfordert sein. Auch 
für diese Personengruppe ist das Hilfsangebot 
des Frauennotrufs da. Die Unterstützungsper-
sonen werden vor dem Hintergrund eventuel-
ler eigener Gewalterfahrungen beraten und in 

Hinblick auf die Stabilisierung und Versorgung 
der Betroffenen. Das persönliche Umfeld der 
Betroffenen, die Reaktionen nahestehender 
Personen haben einen großen Einfluss auf die 
Bewältigung des Traumas und die Ausprägung 
von Traumafolgesymptomen. 
Persönliche Beratungen werden im Frauen-
notruf den weiblichen Unterstützungsperso-
nen angeboten, männliche können sich – auch 
längerfristig - telefonisch und per email an die 
Beratungsstelle wenden. Sollte ein darüber-
hinausgehender Beratungsbedarf bestehen, 
werden männliche Ratsuchende an entspre-
chende Beratungsstellen oder niedergelasse-
ne PsychotherapeutInnen weiterverwiesen.
 

6. Aus der Beratungsarbeit
„Liebes Notruf-Team, ich möchte mich 
nochmal herzlich für Ihre Unterstützung 
bedanken. Es hat mir sehr geholfen, diese 
Erfahrung zu verarbeiten.“ (F., 63 J.)

Rückblickend auf die Beratungsarbeit des ver-
gangenen Jahres ist ein deutlicher Anstieg 
der persönlichen Beratungsgespräche fest-
zustellen. Therapeutischen Beratungen wird 
im Alltag des Frauennotrufs im Prinzip immer 
oberste Priorität eingeräumt. Die Nachfrage ist 
von den Mitarbeiterinnen nicht konkret oder 
aktiv zu steuern. In der Regel wird auf Anfra-
gen reagiert. Im vergangenen Jahr wurden 
überdurchschnittlich viele Gespräche in An-
spruch genommen. Eine Erklärung dafür sind 
intensive Beratungskontakte mit Betroffenen, 
die aufgrund komplexer Traumafolgesymp-
tomatiken mit schweren psychischen Krisen 
– phasenweise - eine engmaschigere Betreu-
ung benötigen. Auch gab es verschiedentlich 

jugendliche, heranwachsende Mädchen mit 
schweren Gewalterfahrungen, die regelhaft 
oder zeitweise einer intensiven, regelmäßigen 
Beratung und Begleitung bedurften. Sie waren 
zeitweise besonders gefährdet, aus haltgeben-
den Strukturen – etwa Schule oder Ausbildung 
- ganz herauszufallen oder zeigten eine hohe 
Suizidgefährdung. In diesen Fällen ist es ne-
ben der verlässlichen Beratung und Begleitung 
wichtig, ein funktionierendes Hilfenetzwerk 
aufzubauen und sich mit Fachberaterinnen 
aus Ämtern und / oder z.B. Suchtberatungs-
stellen abzustimmen. 

„Willst Du raus auf die Baustelle oder einen 
Job hier unter meinem Schreibtisch erledi-
gen?“ (Vorgesetzter)
Stärker als in den Jahren zuvor war im ver-
gangenen Jahr sexualisierte Belästigung am 
Arbeits- und Ausbildungsplatz und in Behand-
lungskontexten Thema in der Beratung. In 12 
Fällen wandten sich Betroffene an den Frauen-
notruf und berichteten von sexualisierter Ge-
walt, die von Ärzten, Therapeuten, Arbeitge-
bern oder Kollegen ausgeübt wurde.
Beratungen zu Gewalt in einem solchen Kon-
text weisen u.a. aufgrund der starken, oft 
existentiellen Abhängigkeitsstrukturen ein 
spezifisches Ohnmachtspotential auf. Innerbe-
triebliche oder institutioneninterne Beschwer-
den bedürfen eines überlegten Vorgehens und 
die Ratsuchenden guter Unterstützung und oft 
auch Begleitung. Der Thematik sexualisierter 
Belästigung und Diskriminierung am Arbeits- 
und Ausbildungsplatz muss – so ist unsere 
Erfahrung auch aus den Beratungen - gesamt-
gesellschaftlich sehr viel mehr Aufmerksam-
keit entgegengebracht werden. Erforderlich 
sind flächendeckende Öffentlichkeitsarbeit 

und Fortbildungen. Der Bundesverband bff 
hat das Thema im laufenden Jahr 2015 zu ei-
nem Schwerpunktthema gemacht, ebenso die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes.  

„Das war mein Traum, hier in Hamburg zu 
studieren. Jetzt kann ich nicht mehr hier-
bleiben.“ (C., 20 J.)
Im vergangenen Jahr wandten sich insgesamt 
16 Mädchen und junge Frauen an den Frau-
ennotruf, die Opfer einer Vergewaltigung im 
Ausland im Rahmen von Urlauben oder Aus-
landsaufenthalten zu Studienzwecken oder 
freiwilligen Hilfsdiensten geworden waren. 
Eine juristische Verfolgung ist – sofern eine 
solche von den jungen Frauen überhaupt in 
Betracht gezogen oder gewünscht wird – auf-
grund anderer Rechtslagen und Rechtssyste-
me oder wegen Sprachbarrieren, großen Ent-
fernungen und fehlenden Netzwerken vor Ort 
oft schwierig und z.T. schlicht aussichtslos. Für 
die Betroffenen kann eine solche Tat zerstör-
te Lebensträume, eine schwere Erschütterung 
des Vertrauens, sicher in der Welt zu sein, 
bedeuten. Heutzutage als selbstverständlich 
angesehene Möglichkeiten als junge Frauen 
mutig und selbstständig `in die Welt zu ge-
hen´, finden durch die erlebten Gewalttaten 
(zunächst) ein jähes Ende. Nicht selten berich-
teten die jungen Frauen oder Mädchen davon, 
dass sie ihre Reise entgegen des Willens der 
Eltern durchgesetzt haben. Ihnen später von 
dem Widerfahrenen zu erzählen, ist dann oft 
nochmals schwerer. Ängste vor Begegnungen 
mit dem Täter als Reaktionen auf das Erlebte 
erscheinen wegen der Entfernung oft irrational 
und sind dennoch real vorhanden oder wer-
den durch Begegnungen mit Männern ähnli-
chen Aussehens getriggert. Sie als `normale 
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Traumafolge´ zu verstehen und zu akzeptieren 
ist manchmal aber noch schwerer.
Vergewaltigungen widerfahren nicht nur Mäd-
chen und Frauen aus Deutschland im Ausland, 
sondern auch Frauen und Mädchen aus ande-
ren Ländern, die in Deutschland zu Gast sind. 
Auch für diese ist das Angebot des Frauennot-
rufs offen und auch diese fanden 2014 den 
Weg in die Beratung.

„Und dann lagen überall verstreut meine Sa-
chen, so sieht das nie bei mir aus.“ (A., 27 J.)
 In 26 Fällen ließ im Jahr 2014 die Schilderung 
der Tatumstände durch die Betroffenen und 
ihre Selbstwahrnehmung vor, während und 
nach der Tat auf eine Verabreichung betäu-
bender Substanzen, sogenannte K.O.-Tropfen, 
schließen. Die Betroffenen berichteten z.B. von 
plötzlichen Blackouts, obwohl kein oder wenig 
Alkohol getrunken wurde, von fehlenden Er-
innerungen, von fehlender Kontrolle über die 
eigenen Handlungen oder Bewegungen, vom 
Erwachen in fremden Wohnungen, an unbe-
kannten Orten oder Zuhause, aber in unty-
pischer Situation. Medizinisch nachgewiesen 
wurde eine verabreichte Substanz in keinem 
dieser Fälle, da die sehr kurze zeitliche Span-
ne für eine medizinische Nachweismöglich-
keit im Blut und im Urin verstrichen war. Die 
Gründe dafür sind vielfältig und im Einzelfall 
in aller Regel sehr gut nachvollziehbar. Für 
eine strafrechtliche Verfolgung ist das jedoch 
fatal. Diese ist allerdings selbst bei einem me-
dizinischen Nachweis einer Substanz mehr als 
schwierig.

Besondere Schwierigkeiten im Umgang mit 
Behörden und Gerichten 
Schwierigkeiten in Umgangs- und Sorgerechts-

verfahren waren im vergangenen Jahr recht 
häufig Gegenstand der Beratungen. Die Trau-
matisierung einer Mutter durch sexualisierte 
Gewalt, die vom Kindsvater ausgeübt wurde, 
findet in solchen Verfahren aus unserer Sicht 
zu wenig Berücksichtigung. Auch diese kann 
eine Art Kindeswohlgefährdung darstellen. 
Das Recht des Kindes auf Umgang mit dem 
Vater wird aber bei der Definition von Kindes-
wohl oft höher bewertet, die Gewalt gegen 
die Mutter ausgeblendet. Diese Problematik 
besteht natürlich bundesweit und sie wird von 
Frauenberatungsstellen und vor allem auch 
Frauenhäusern immer wieder problematisiert.

Viel Arbeitsaufwand erforderten 2014 einzel-
ne Antragstellungsverfahren auf Opferent-
schädigung von komplextraumatisierten Be-
troffenen. Stellungnahmen, Telefonate und 
Gespräche mit BehördenmitarbeiterInnen, Ko-
operationen mit Rechtsanwältinnen und der 
OEG-Traumaambulanz nahmen im Einzelfall 
recht viel Zeit in Anspruch, um die Betroffene  
gut zu begleiten und bei der Wahrnehmung  
ihrer Rechte zu unterstützen.

        PSYCHOSOZIALE 
        GERICHTSPROZESSARBEIT

1. Psychosoziale Beratung und Begleitung 
im Strafverfahren
„Ich will nicht, dass er ein schwarzes Männ-
chen bleibt.“ (A., 32 J.)

Die „schwarzen Männchen“ symbolisieren auf 
dem bff - Plakat „Vergewaltigung verurteilen!“ 
die nicht angezeigten Vergewaltiger inner-
halb eines Jahres in Deutschland. Rosafarbene 
Männchen in der oberen rechten Ecke stehen 
für die angezeigten, die dunkelroten unter 
ihnen für die verurteilten Täter. Rosafarbene 
Männchen unten rechts repräsentieren die 
falsch beschuldigten Personen. Die Grafik ver-
deutlicht das Missverhältnis von Dunkelziffer, 
Anzeigen und Verurteilungen eindrucksvoll (s. 
Titelfoto).
Allen Schwierigkeiten und manchmal auch 
aller Aussichtlosigkeit einer Strafanzeige auf-
grund fehlender Beweise oder juristisch not-
wendiger sogenannter Tatbestandsmerkmale 
– etwa Gewalt oder „Nötigungsmittel“ wie z.B. 
Waffen – zum Trotz entschließen sich Frauen 
und Mädchen dennoch zu einer Anzeigener-
stattung. Die Motive dafür sind z.B., das erzäh-
len sie in der Beratung, derjenige solle wissen, 
dass es nicht in Ordnung war, was er ihnen 
angetan hat oder dass sie andere Mädchen 
und Frauen vor dem Mann schützen wollen. 
Oft besteht auch der Wunsch, dass derjenige 
wenigstens ‚polizeibekannt‘ werde und falls er 
erneut so ein Verbrechen begehe, die Glaub-
würdigkeit des Opfers durch die wiederholte 
Anzeige gestärkt würde.
Wie die Grafik vorne im Kapitel III verdeutlicht, 
wenden sich Betroffene an den Frauennotruf 

sowohl nachdem als auch bevor sie Anzeige 
erstattet haben. Sie wenden sich auch mit der 
Frage, ob sie Anzeige erstatten sollen, wollen 
oder können an den Frauennotruf. In der Be-
ratung erhalten sie umfassende Informationen 
über Anzeigenerstattung und den formalen 
Verlauf eines Ermittlungs- und Strafverfah-
rens, um auf dieser Grundlage eine Entschei-
dung treffen zu können. Die Mitarbeiterinnen 
raten weder zu noch ab, sondern informieren 
die Betroffene, um ihre Entscheidungsfähig-
keit zu stärken.
Entschließt sich diejenige zu einer Anzeigen-
erstattung kann sie bei Bedarf von einer Mit-
arbeiterin zum LKA begleitet werden. Sofern 
später eine Hauptverhandlung vor Gericht er-
öffnet wird, bietet der Frauennotruf die Beglei-
tung zur Aussage im Gericht an und bereitet 
mit Informationen über den formalen Ablauf 
einer Verhandlung auf den Termin vor. Ziel ist 
die Stabilisierung der Betroffenen, denn ein 
Strafprozess ist in aller Regel sehr angstbe-
setzt.

Diese Beratung und Begleitung zum Strafver-
fahren ist seit Anfang an Bestandteil des An-
gebotes des Frauennotrufs. Mittlerweile haben 
auch der Gesetzgeber und die Justizministeri-
en – auch aufgrund der europäischen Richtli-
nien - den Bedarf an Beratung und Begleitung 
bei bestimmten ZeugInnengruppen wahrge-
nommen. Das neue Opferrechtsreformgesetz 
beinhaltet einen Rechtsanspruch auf kostenlo-
se psychosoziale Prozessbegleitung für Kinder 
und Jugendliche als Zeugen in Strafverfahren. 
Unsere erwachsenen Klientinnen haben „wenn 
die besondere Schutzbedürftigkeit des Ver-
letzten dies erfordert“ in Sexualstrafverfahren 
zwar auch grundsätzlich das Recht auf psy-

        IV
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chosoziale Prozessbegleitung, jedoch nur auf 
Antragstellung. Dies ist aus Sicht der Frauen-
notrufe eine erhebliche bürokratische Hürde. 
Als Einzelfallentscheidung ist die Gewährung 
abhängig von der individuellen Bewertung 
durch die beteiligten Personen und beinhaltet 
daher immer auch einen Ermessensspielraum. 
Aufgrund der bundesweit oft negativen Er-
fahrungen mit einem solchen vergleichbaren 
Ermessensspielraum in Bezug auf die Beiord-
nung einer Nebenklagevertretung wenden 
sich die bundesweiten Frauennotrufe gegen 
eine solche Regelung.

Die Frauennotrufe bieten bundesweit – in Ab-
hängigkeit von ihren Kapazitäten - seit vielen 
Jahren Beratung und Begleitung zum Strafver-
fahren an. Bereits vor einigen Jahren wurden 
über den Bundesverband Qualitätsstandards 
für die psychosoziale Begleitung im Strafver-
fahren veröffentlicht. 
Als professioneller Berufszweig steckt die psy-
chosoziale Prozessbegleitung in Deutschland 
noch immer in den Anfängen. Aktuell befassen 
sich die JustizministerInnen der Länder in einer 
Bundesarbeitsgruppe mit den Anforderungen 
und Angeboten und entwickeln Mindeststan-
dards und Anforderungen für Aus- und Fort-
bildungscurricula. Der Bundesverband bff hat 
eine eigene Fortbildung erarbeitet, die starten 
kann, sobald sie mit den Anforderungen der 
Justizministerien abgeglichen werden kann. 

Auch in Hamburg beschäftigen sich Politik 
und Verwaltung mit den Erfordernissen der 
Umsetzung der Opferrechtsreform und sehen 
sich durch den gesetzlichen Anspruch und die 
schwierige Haushaltslage vor große Proble-
me gestellt. Bislang gibt es in Hamburg nur 

vereinzelt Angebote der Strafprozessbeglei-
tung. Die Unterversorgung in diesem Bereich 
ist deutlich und unstrittig. Eine professionelle 
aber zugleich „kostenneutrale“ Realisierung ist 
nicht möglich.

Zu der psychosozialen Begleitung im Straf-
verfahren durch den Hamburger Frauennotruf 
gehören

• Information und Aufklärung 
• Vermittlung eines Rechtsbeistandes
• Begleitung zur Aussage bei der Polizei
• Begleitung zur Zeugenvernehmung vor 

Gericht
• Nachbereitung des Verfahrens

Die Anzahl der jährlichen Gerichtsprozessbe-
gleitungen ist u.a. abhängig davon, wie viele 
Verfahren derjenigen Frauen und Mädchen, 
die zur Beratung im Frauennotruf sind, eröff-
net werden. 2014 wurden drei Frauen und ein 
Mädchen in Strafverfahren begleitet. Ein Straf-
prozess vor dem Hamburger Landgericht, der 
bereits 2013 begonnen hatte, zog sich über 
neun Monate und 20 Verhandlungstage hin. 
Der Täter wurde dann allerdings zu 6,6 Jahren 
Haft verurteilt, eine anschließende Sicherungs-
verwahrung ist nicht ausgeschlossen. 

2. Strafprozessbeobachtung 

Notrufmitarbeiterinnen begleiten nicht nur die 
Frauen und Mädchen direkt zu ihrer Aussage 
im Strafverfahren, sondern beobachten – in 
Abwägung mit den vorhandenen Kapazitäten 
– auch den weiteren Verfahrensverlauf dieser 
Strafprozesse. 

Dies dient
• dazu die Opferzeugin in ihrem Recht auf 

Beiwohnung des Prozesses nach getaner 
Aussage zu unterstützen, entweder als 
Begleitung oder in Vertretung mit dem 
Ziel, Transparenz über den weiteren Ver-
fahrensverlauf herzustellen.

• der eigenen Fort- und Weiterbildung der 
Notrufmitarbeiterinnen zur qualifizierten 
Unterstützung Betroffener.

• der Wahrnehmung/Gewährleistung 
des öffentlichen Interesses an solchen 
Strafverfahren und der Herstellung von 
Öffentlichkeit.

• der Beobachtung juristischen Handelns 
und dem Einbringen dieser Erkenntnisse 
in Gremien und Netzwerke und der For-
mulierung aus den praktischen Erfahrun-
gen abgeleiteter Reformvorschläge.

• der Vertretung und Durchsetzung von 
Opferinteressen.

Im Jahr 2014 wurden 14 Verhandlungstermi-
ne an Amts- und Landgerichten von Mitarbei-
terinnen und Praktikantinnen beobachtet.

3. Psychosoziale Beratung und Begleitung 
in anderen rechtlichen Verfahrenen

Neben der Beratung und Begleitung zu Straf-
prozessen unterstützen die Mitarbeiterinnen 
des Frauennotrufs betroffene Frauen und 
Mädchen auch in anderen gerichtlichen Aus-
einandersetzungen. So kann sexualisierte Ge-
walt in der Partnerschaft oder Ehe z.B. den 
Hintergrund in sorge- und unterhaltsrechtli-
chen Auseinandersetzungen bilden. 
Weitere Verfahrensbegleitungen durch Mit-
arbeiterinnen können in arbeitsrechtlichen 

Auseinandersetzungen stattfinden, wenn se-
xualisierte Gewalt am Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatz ausgeübt wurde. Frauen und Mäd-
chen werden in diesem Zusammenhang zum 
Arbeitsgericht oder auch zu betriebs- oder 
institutionsinternen Verfahren begleitet.
Auch zum Sozialgericht kann unter Umstän-
den eine Begleitung erforderlich werden.
Im vergangenen Jahr wurden vier Frauen im 
Rahmen solcher Auseinandersetzungen zu 
Beratungsgesprächen mit RechtsanwältIn-
nen begleitet. Eine Frau wurde überdies zu 
einem innerbetrieblichen Verfahren begleitet 
und eine weitere zu Gesprächen mit dem Ju-
gendamt.
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        FORTBILDUNGEN / VORTRÄGE 

1. Fortbildungen und Vorträge von NOTRUF- 
Mitarbeiterinnen

Fortbildungen werden vom Frauennotruf auf 
Anfrage zielgruppengerecht konzipiert und 
durchgeführt. Im Jahr 2014 fanden insgesamt 
fünf Fortbildungsveranstaltungen statt. 

In Kooperation mit einer Mitarbeiterin der Ge-
schäftsstelle des bff wurde ein Tagesseminar 
an der Universität Kassel zum Thema „Sexua-
lisierte Gewalt und Diskriminierung an der 
Universität“ durchgeführt. An der Universität 
Hamburg hielt diese Notruf-Mitarbeiterin im 
Sommer einen Vortrag zu demselben Thema. 
Informationsveranstaltungen zum Thema se-
xualisierte Gewalt fanden außerdem in einem 
Wohnprojekt und für Familienpflege-Schüle-
rinnen der nahegelegenen Beruflichen Schule 
Uferstrasse statt. 
Der Vortrag des Frauennotrufs zum 25.11., 
dem Internationalen Tag gegen Gewalt an 
Frauen, ist unter „Politische Veranstaltungen“ 
in Kapitel VI. näher beschrieben. 
Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl der 
durchgeführten Fortbildungs- und Informa-
tionsveranstaltungen deutlich geringer. Auf-
grund der Überlastung der Mitarbeiterinnen 
konnte weiteren Fortbildungsanfragen im ver-
gangenen Jahr nicht nachgekommen werden.
 

2. Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen 

Die NOTRUF-Mitarbeiterinnen selbst nahmen 
2014 an verschiedenen Tagungen und Fortbil-
dungsveranstaltungen teil.

In den unterschiedlichen Fortbildungen ging 
es inhaltlich u.a. um folgende Themen:
• Psychotherapie im Alter
• Essstörungen
• Sexualisierte Belästigung am Arbeitsplatz
• Sexualität und Behinderung
• Sexualstrafrecht
• Digitale Gewalt
• Chancen und Risiken IT-gestützter Doku-

mentation der Arbeit in Fachberatungs-
stellen

Eine Mitarbeiterin nahm teil an der vierten 
International Conference of Survivors of 
Rape (www.icsor.org) in Lissabon. Die mehr-
tägige Veranstaltung stand unter dem Motto: 
Rape, survivors, policies an Support Systems a 
European Challenge. Die Themen dort waren u.a. 
• Internationale Best Practice in der        

Versorgung von Vergewaltigungsopfern
• Neue internationale Studien zu Trauma-

folgen und z.B. Komorbiditäten 
• Die Ratifizierung von EU-Richtlinien in 

den Staaten

Eine Mitarbeiterin hat 2014 die Jahresfortbil-
dung zur Psychotraumatologischen Fach-
beraterin fortgesetzt; eine andere hat die 
Jahresfortbildung Traumapädagogik / Trau-
mazentrierte Fachberatung (DeGPT/BAG 
Traumapädagogik) begonnen.

3. Supervision / Organisationsberatung

Supervision ist ein wichtiger Bestandteil der 
Qualitätssicherung der Arbeit. Sie findet im 
Frauennotruf rund alle 14 Tage statt. Die Su-
pervision dient der Reflexion und fachlichen 

        FORTBILDUNGEN / VORTRÄGE V Überprüfung der Beratungsarbeit. Neben der 
Fallsupervision findet bei Bedarf auch Team-
supervision statt.
2014 fanden außerdem drei Termine zur Orga-
nisationsentwicklung mit einer externen Fach-
kraft statt.

        ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND         
        VERNETZUNG

Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger und 
grundlegender Bestandteil des Konzepts des 
Frauennotrufs. Sie dient dazu, die Unterstüt-
zungsangebote der Beratungsstelle in der 
Stadt bekannt zu machen. Sie hat auch den 
Zweck über sexualisierte Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen, über das Vorkommen, die Fol-
gen und über Vorurteile und Fakten zum The-
ma Vergewaltigung aufzuklären. Ziel ist es, die 
Situation für die Opfer sexualisierter Gewalt in 
unserer Gesellschaft zu verbessern.
Wichtig ist ebenfalls die Vernetzungsarbeit auf 
regionaler und überregionaler Ebene, die dem 
Fachaustausch und der Vertretung der Inter-
essen betroffener Frauen und Mädchen dient 
und für ihre besondere Situation sensibilisie-
ren soll.

In Hamburg und auch auf Bundesebene wa-
ren die Frauennotrufe im vergangenen Jahr 
insbesondere mit Schutzlücken im Sexual-
strafrecht beschäftigt. Bestandteil der Kam-
pagne „Vergewaltigung verurteilen!“ des 
Bundesverbands bff war – neben einer groß-
angelegten Postkarten- und Plakataktion – die 
exklusive Veröffentlichung einer Fallanalyse 
von Einstellungsbescheiden und Freisprüchen 
in Verfahren mit Vergewaltigungsvorwurf. Die 

Fallanalyse mit dem Titel „Was Ihnen wider-
fahren ist, ist in Deutschland nicht strafbar“ 
verdeutlicht Schutzlücken im deutschen Se-
xualstrafrecht, die nach Meinung der Frauen-
notrufe und anderer ExpertInnen nicht mit der 
sog. Istanbul Konvention zu vereinbaren sind. 
Ein Handlungsbedarf diesbezüglich wurde 
mittlerweile auch vom Bundesjustizminister 
eingeräumt. Das ist ein großer Erfolg der bun-
desdeutschen Frauennotrufe! Die Kampagne 
hat seit Mitte 2014 für viel Aufsehen, auch in 
Hamburg, gesorgt und zahlreiche Medien-
anfragen nach sich gezogen. Die Schutzlü-
cken im Sexualstrafrecht sowie die schwieri-
ge Situation von vergewaltigten Frauen und 
Mädchen, insbesondere vor Gericht war dann 
auch Thema des alljährlichen Senatsempfangs 
zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen 
Frauen, den der Frauennotruf mit dem Amt 
für Integration der BASFI und in einer Koope-
ration mit der Medical School Hamburg im 
Rathaus gestaltete. Weitere Informationen zu 
der Strafrechtsdebatte finden Sie unter www.
frauen-gegen-gewalt.de. Noch werden das 
Gesetz und die Reformen geprüft. Wir hoffen 
sehr, dass die historische Chance auf eine po-
sitive Reform genutzt wird.

1. Kooperationsveranstaltungen

Anfang des Jahres 2014 taten sich Hambur-
ger Facheinrichtungen aus dem Bereich Op-
ferschutz / Gewalt gegen Frauen zusammen, 
um gemeinsam ein Projekt zu entwickeln, mit 
dem sie ihre Facheinrichtungen und Angebote 
in der Stadt sichtbarer machen. Es sollte etwas 
sein, mit dem die überwiegend kleinen Träger 
ihre Arbeit, ihre zum Teil feministischen und 

        VI
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parteilichen Ansätze auch in Abgrenzung zu-
einander herausstellen und bekannt machen 
können. Die Wahl fiel auf das Medium Film. 
In einem Kurzfilm sollten sich die Einrichtun-
gen auf ganz unterschiedliche Art und Weise 
präsentieren. Nach einer mehrmonatigen Ar-
beitsphase feierte „frauenpower reloaded“ 
am 3. Dezember im Polittbüro erfolgreich Pre-
miere. Die Veranstaltung war sehr gut besucht, 
neben Vertreterinnen der Frauenfacheinrich-
tungen, einer Vorstandsfrau des Hamburger 
Verbunds der Frauen und Mädcheneinrichtun-
gen pro:fem, sprachen dort auch frauenpoliti-
sche Sprecherinnen der Parteien. Der Film ist 
seither im Netz zu sehen (www.frauenpow-
er-reloaded.de) und kann auch für Veranstal-
tungen oder Fortbildungen verwendet werden. 

Ebenfalls um einen Film, allerdings um einen 
Dokumentarfilm, geht es in der Kooperation 
des Frauennotrufs mit einem jungen österrei-
chischen Filmemacher. Dieses spannende Pro-
jekt begleitet der Hamburger Frauennotruf 
seit einer Weile immer mal wieder. Es ist noch 
in der Entwicklungsphase. 

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an 
Frauen am 25. November wurde in Hamburg 
mittlerweile zum sechsten Mal die Aktion 
„Gewalt kommt nicht in die Tüte“ durch-
geführt. Der Hamburger Arbeitskreis gegen 
Gewalt an Frauen und Mädchen hatte dabei 
wieder die Hauptkoordination und kooperier-
te mit der Hamburger Bäckerinnung, weiteren 
Hamburger Beratungsstellen, Einrichtungen 
und der Polizei. Vom 25.- 29. November wur-
den stadtweit in den beteiligten Bäckerei-Fi-
lialen die gekauften Teigwaren in Papiertüten 
der Kampagne ausgegeben. Neben dem Slog-

an finden sich auf der Rückseite der Tüte Te-
lefonnummern Hamburger Beratungsstellen. 
Weitere Bestandteile der Kampagne waren 
u.a. Informationsstände von Beratungsstellen 
in einzelnen Filialen, Informationen über die 
Infoscreens in den Hamburger U-Bahnen so-
wie eine Pressekonferenz mit Schirmherrin Bi-
schöfin Fehrs und Justizsenatorin Jana Schie-
dek. Neu hinzugekommen sind Stofftaschen 
mit dem aufgedruckten Slogan „Gewalt ist un-
tragbar“. Weitere Infos dazu finden Sie unter 
www.gewaltkommtnichtindietuete-ham-
burg.de.

In Hinblick auf das 35jährige Jubiläum des 
Frauennotrufs im Jahr 2015 begann der Frau-
ennotruf bereits 2014 eine Kooperation mit 
der Europäischen Medien- und Business 
Akademie (EMBA). Die Idee war, die jungen 
Studierenden im Rahmen eines Praxisseminars 
eine Öffentlichkeitskampagne für den Frauen-
notruf entwickeln zu lassen. Diese sollte ins-
besondere junge Leute in den Blick nehmen 
und ansprechen. Mit tatkräftiger Unterstüt-
zung einer Vorstandsfrau des Notruf-Vereins 
und nach einigen Vorgesprächen fanden sich 
DozentInnen, die sich in ihren Kursen und mit 
ihren Studierenden an die Umsetzung einer 
Kampagne zu diesem sensiblen und schwieri-
gen Thema heranwagen wollten. Dann ging es 
wahnsinnig schnell: Ein kurzes Briefing durch 
Notrufmitarbeiterinnen und Vorstandsfrau als 
Input genügte und die Studierenden hatten 14 
Tage Zeit, ein Konzept zu entwickeln und so-
weit vorzubereiten, dass es fertig für eine reale 
Umsetzung war. Die Präsentationen fanden in 
der Akademie statt. Die jungen Leute haben in 
der kurzen Zeit tolle Ideen entwickelt. Zur Zeit 
arbeitet der Frauennotruf an der Idee, gemein-

sam mit einigen Studierenden aus den Kursen, 
Teile der Kampagnenideen zum Jubiläum des 
Frauennotrufs, das im Herbst 2015 gefeiert 
werden soll, zu realisieren. 

2. Vernetzung und fachliche Kooperation

Vernetzung und Kooperation sind wichtige 
Arbeitsbereiche des Frauennotrufs, um die 
Thematik sexualisierte Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen und fachliche Erkenntnisse in 
Diskussionen und fachliche Zusammenhänge 
einzubringen. 

Auf lokaler Ebene nahm der Frauennotruf im 
Jahr 2014 an folgenden Arbeitskreisen teil:
• Arbeitskreis Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen
• Arbeitskreis Geschäftsführung sowie 

Mitgliederversammlungen von pro:fem 
(Verbund der Hamburger Frauen- und 
Mädcheneinrichtungen)

• Nexus, Netzwerk Hamburger Einrichtun-
gen gegen sexualisierte Gewalt

• Hamburger Runder Tisch gegen häusliche 
Männergewalt

• Mitgliederversammlungen vom Landes-
frauenrat 

• Frauenpolitischer Ratschlag
• aktionsbündnis_opferschutz_netzwerk_

hamburg 

Fach- und Informationsgespräche wurden 
u.a. geführt mit 
• der Staatsanwaltschaft, Abt. 72 Sexual-

strafverfahren
• dem LKA 42, Landeskriminalamt für Strafta-

ten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

• Mitarbeiterinnen des Zeuginnenschutz-
zimmers am Landgericht Hamburg

• Rechtsanwältinnen
• Psychotherapeutinnen

Andere Facheinrichtungen wurden darüber 
hinaus von Mitarbeiterinnen im Rahmen von 
Informationsgesprächen, Tagen der Offenen 
Tür und/oder Jubiläumsveranstaltungen be-
sucht, um die jeweiligen Kooperationen zu ak-
tualisieren bzw. zu festigen und die Arbeit des 
Frauennotrufs vorzustellen.

Überregionale Vernetzung mit Frauennot-
rufen. 
Der Hamburger Frauennotruf ist an das Frau-
ennotruftreffen (FNT) Schleswig-Holstein an-
geschlossen. Dreimal jährlich findet ein ganz-
tägiger Fachaustausch statt. 2014 nahm der 
Hamburger Frauennotruf an zwei Terminen teil. 
Im Jahr 2014 standen unter anderem folgende 
Themen auf der Tagesordnung: Nebenklage-
vertretung in Sexualstrafverfahren, Traumaam-
bulanzen und die neuen Opferschutzrechte.

Auf Bundesebene ist der Hamburger Frau-
ennotruf Mitglied im „Bundesverband der 
Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe 
– Frauen gegen Gewalt e.V. - bff“, dessen 
Geschäftsstelle ihren Sitz in Berlin hat und der 
durch das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend gefördert wird. Die 
Arbeit des Bundesverbandes wird durch seine 
Mitgliedseinrichtungen, durch den Verbands-
rat und die Geschäftsstelle gestaltet. Eine Mit-
arbeiterin des Hamburger Frauennotrufs ist 
Verbandsrätin und nahm 2014 an zwei zweitä-
gigen Verbandsratssitzungen teil.
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Auf Bundesebene geht es um Themen von 
nationaler und internationaler Bedeutung wie 
zum Beispiel die Umsetzung gesetzlicher Vor-
gaben und EU-Richtlinien, die Regelung des 
Sexualstrafrechts im internationalen Vergleich, 
die psychosoziale Strafprozessbegleitung, um 
bundesdeutsche Gesetzesreformen im Bereich 
Opferschutz und Opferentschädigung, um die 
medizinische Akutversorgung von Gewaltbe-
troffenen und die Spurensicherung, die kos-
tenlose Abgabe der „Pille danach“ und vieles 
andere mehr.
Der Bundesverband entwickelt und veröffent-
licht gemeinsam fachliche Standards, erar-
beitet Materialien und gibt sie heraus, startet 
Kampagnen, nimmt an politischen Debatten 
teil und macht so wichtige Öffentlichkeits- und 
Lobbyarbeit. Hieraus ergeben sich große Syn-
ergieeffekte für die regionalen Beratungsstel-
len vor Ort, die im Arbeitsalltag - der in allen 
Frauennotrufen von hoher Arbeitsbelastung 
bei niedrigen Personalressourcen gekenn-
zeichnet ist - von unschätzbarem Wert sind.

3. Medien- und Pressearbeit

Die Medien- und Pressearbeit des Frauennot-
rufs im Jahr 2014 stand vor allem im Zeichen 
der bundesweiten Debatte um die notwendi-
ge Strafrechtsreform des §177 StGB. Die Pla-
katkampagne des bff hat bundesweit und 
auch in Hamburg ein großes Medienecho aus-
gelöst. Den Frauennotruf erreichten diverse 
Anfragen von Presse, Hörfunk und TV. Bereits 
Anfang des Jahres gab es einen Beitrag in der 
Sendung taff auf Pro7 mit einem Interview 
einer Notrufmitarbeiterin. Im Sommer wurde 
der Frauennotruf zu einer einstündigen Talk-

sendung auf Tide-Radio, einem Hamburger 
Regionalsender zum Thema Strafrechtliche 
Verfolgung von Vergewaltigung eingeladen. 
Aus einem Portrait einer Notrufmitarbeiterin 
für ein Stiftungsmagazin zum Thema Angst 
mit einem sehr eingeschränkten LeserInnen-
kreis wurde im Herbst überraschend in einer 
Art Weiterverwendung ein großer Artikel in 
der taz nord. Im Anhang sind Beispiele aus 
der Pressearbeit abgedruckt. 

 
4. Veröffentlichungen und neue Materialien

Die Kooperation mit der Promotionsagentur 
CartelX, die schon in den vorangegangenen 
Jahren hinsichtlich der Verteilung unserer Auf-
klärungsmaterialien zum Thema K.O.-Trop-
fen bestens lief, konnte erfreulicherweise auch 
2014 fortgesetzt werden.
Es wurden erneut 40.000 K.O.-Tropfen-Auf-
klärungspostkarten im gesamten Hamburger 
Stadtgebiet verteilt. Auf dem Reeperbahnfes-
tival kam zum zweiten Mal unser großes Auf-
klärungsbanner zum Einsatz. 
Mitte des Jahres wurden über CartelX dann 
20.000 Postkarten „Vergewaltigung verurtei-
len!“ in den Outlets verteilt und über Kultur-
medien Hamburg spontan 1.000 Plakate an 
Litfaßsäulen, Plakatwände und in sogenannte 
Moskitos gehängt! Die Plakate zeigten starke 
Wirkung: „Die Plakate hängen ja überall!“ wur-
de dem Frauennotruf nicht nur einmal zurück-
gemeldet.
Zum Start des Kurzfilms „frauenpower reloa-
ded“ wurde eine Werbepostkarte gemeinsam 
mit den anderen Beratungsstellen gestaltet. 
Weitere Materialien wurden über den bff ver-
öffentlicht und stehen somit auch dem Ham-

burger Frauennotruf zur Verfügung, etwa ein 
Bildkartenset für die Beratung mit kognitiv 
beeinträchtigten Frauen und Mädchen und ein 
Aufklärungsflyer für Angehörige zum The-
ma Häusliche Gewalt auf Englisch.

5.  Selbstdarstellung und Information

Der Frauennotruf war im vergangenen Jahr 
auf verschiedenen Veranstaltungen präsent, 
um betroffene Frauen und Mädchen sowie 
z.B. MultiplikatorInnen anzusprechen und die 
Arbeit der Beratungsstelle vorzustellen, unter 
anderem auf dem 15. Opferschutztag der 
Hamburger Polizei und auf der Messe Du 
und Deine Welt. 
Die jährliche Infopost Aktuell wurde im 
Herbst 2014 an einen großen Pool von Unter-
stützern und Unterstützerinnen verschickt. In 
der Infopost berichtet der Frauennotruf über 
aktuelle Entwicklungen und Themen aus dem 
Alltag der Beratungsstelle.

6. Politische Veranstaltungen und Behör-
denkontakte

Öffentlichkeitsarbeit des Frauennotrufs be-
deutet auch Teilnahme an fachlichen und po-
litischen Veranstaltungen sowie Kontaktpflege 
und Austausch mit anderen Einrichtungen. Die 
Mitarbeiterinnen nahmen im Jahr 2014 an ver-
schiedenen Veranstaltungen teil, z.B. einem öf-
fentlichen Referendum zum Thema „Sexistische 
Werbung“. 
Darüber hinaus fanden Gespräche mit einzelnen 
PolitikerInnen und BehördenvertreterInnen statt, 
die im vergangenen Jahr thematisch insbeson-

dere im Zusammenhang mit dem Hamburger 
Opferschutzkonzept standen. Bereits im Januar 
nahm eine Mitarbeiterin des Frauennotrufs an 
einer von der ASF Eimsbüttel veranstalteten Po-
diumsdiskussion zu diesem „Landesaktionsplan 
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen“ als 
Vertreterin der Fachberatungsstellen teil.

Eine besondere Veranstaltung für den Frauen-
notruf war 2014 der alljährliche Senatsempfang 
zum Internationalen Tag gegen Gewalt an 
Frauen im Hamburger Rathaus. In diesem Jahr 
gestaltete der Frauennotruf in Kooperation mit 
dem Amt für Opferschutz der BASFI den Emp-
fang. Thema war Vergewaltigung von Frauen 
und Mädchen und der strafrechtliche Umgang 
damit. Die Gestaltung des Empfangs wurde in 
zwei Teile gegliedert. Zum einen gab es einen 
Fachvortrag durch den Frauennotruf; im An-
schluss daran wurde die Thematik künstlerisch 
aufbereitet. Hierzu kooperierte der Frauennotruf 
mit der Medical School Hamburg. Studentin-
nen des Studiengangs Kunst in Veränderungs-
prozessen entwickelten in Zusammenarbeit mit 
dem Frauennotruf eine künstlerische Aktion für 
den Empfang. Durch den halbstündigen Fach-
vortrag und die sich daran anschließende ge-
meinsame Kunstaktion wurde den zweihundert 
geladenen Gästen des Senats aus dem Bereich 
Opferschutz, öffentliche Verwaltung, Polizei, 
Justiz und Politik das Thema Vergewaltigung 
und der strafrechtliche Umgang damit nahe-
gebracht. Die direkten Reaktionen und auch 
die im Nachgang der Veranstaltung waren au-
ßerordentlich positiv und bestätigten, dass es 
gelungen ist, die Gäste für die besondere Si-
tuation vergewaltigter Frauen und Mädchen in 
Deutschland, in Hamburg aufmerksam gemacht 
zu haben.
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         ORGANISATORISCHES 

1. Verwaltung / Instandhaltung

Neben all dem werden von den Mitarbeiterin-
nen alljährlich

• Haushaltspläne erstellt
• die finanziellen Zuwendungen unter Be-

achtung der Wirtschaftlichkeit verwaltet
• die Buchhaltungsvorgänge vorbereitet
• Anträge gestellt und Verwendungsnach-

weise angefertigt sowie 
• Organisations- und allgemeine Verwal-

tungsaufgaben durchgeführt.

Die Gehalts- und Finanzbuchhaltung ist an 
eine externe Honorarfachkraft abgegeben. Die 
Buchhaltung wird im Frauennotruf vorberei-
tend bearbeitet und regelmäßig kontrolliert.

2. Finanzielle Absicherung der Beratungsstelle

Für die finanzielle Unterstützung der Bera-
tungsstelle im Jahr 2014 und das in uns ge-
setzte Vertrauen bedanken wir uns sehr herz-
lich bei 

• der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration

• dem Bußgeldfonds der Justizbehörde 
• der Gerstel-KG
• der Waltraut- und Elisabeth von Aschera-

den Stiftung
• dem Internationalen Lyceum Club
• dem Verein der Freunde von Ladies    

Circle Hamburg e.V.
• dem Kirchenkreis Alt-Hamburg der Kir-

chengemeinde Bergedorfer Marschen
• dem Saxophon-Quintett Elbsaxophonie
• der Cartel X Promotion GmbH & Co.KG
• der Firma Kulturmedien Hamburg
• allen Vereins- und Fördervereinsmitglie-

dern für ihre regelmäßige Unterstützung
• und den zahlreichen privaten Spenderin-

nen und Spendern!

Dank dieser finanziellen und ideellen Unter-
stützung, der Fürsprache und dem Engage-
ment von Ihnen Allen können wir den gewalt-
betroffenen Frauen und Mädchen, die sich 
in ihrer oftmals großen Not an uns wenden, 
helfen!
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit – so-
lange sie notwendig ist - auch weiterhin un-
terstützen! 

Herzlichen Dank!

Die Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs, Mai 2015

         ORGANISATORISCHES VII            STATISTIK 2014

1. Beratung und Hilfe im NOTRUF e.V.

Gesamtzahl der ratsuchenden Personen                   
davon:
Neue Kontakte (Erstkontakte)                     

Wer nahm den Kontakt auf?
Betroffene Frauen und Mädchen selbst                    
Angehörige/ Vertrauenspersonen 
Mütter           
Fachpersonal / MultiplikatorInnen           

Wie wurde der Kontakt hergestellt?
Über Telefon                        
Über Email                          
Im direkten persönlichen Kontakt            

Folgekontakte                              
davon:
telefonische Folgekontakte              
persönliche Folgekontakte                   
Email-Folgekontakte                    

Psychosoziale Unterstützung
Begleitung zu Gerichtsprozessterminen       
Begleitung u.a. zu Facheinrichtungen, Ämtern, RechtsanwältInnen    
Schriftliche Stellungnahmen         

Wochenend- und Feiertagstelefondienste an 116 Tagen

2. Öffentlichkeitsarbeit und Prävention

Arbeitskreise und Gremien
Arbeitstreffen           

           VIII

378

318

163
55
17
83

253
15
50

3.355

2.150
682
523

7
27
9

57
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Vernetzung / fachlicher Austausch
Arbeitstreffen          
Aktionen / Initiativen / Podiumsdiskussionen  
       
Qualifizierung / Schulung / Fortbildung
Durchgeführte Fortbildungen / Schulungen für Andere       
Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen:
Teilnahme an Kongressen, Fachtagungen etc., z.T. mehrtägig      
Supervision  
Organisationsberatung /Teamentwicklung     

Politik
Arbeitstreffen / Termine            

Presse / Medien
Interviews              

3. Organisatorisches

Verwaltung
Reguläre Termine zu Buchhaltung / Finanzen        

Finanzielle Absicherung der Beratungsstelle
Arbeitstermine mit BehördenvertreterInnen          
Arbeitstermine, Kontakte mit UnterstützerInnen        

6
15

5

7
19
3

5

8 

15

4
4

PRESSEBEISPIELE
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Titelbild: Fotocollage der Plakatkampagne „Vergewaltigung verurteilen!“
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